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Landammann Bodmer
stellt fest, dass der be-
schrittene Weg grundsatz-
lich falsch ist und einen
Eingriff ins Leben der Frau
bedeutet. In den meisten
Gebieten, die den Anlagen
der Frau entsprechen,

ist diese ohnehin schon
gleichgestelit.

Aus der «Appenzeller
Zeitung», vor der nationa-
len Abstimmung zum
Frauenstimmrecht 1959

Der Mantel der Vertrau-
lichkeit, der Giber den
Lohnen liegt, ist aufzu-
trennen. Der 14. Juni
bietet Gelegenheit, offen
uber die ungleiche Be-
wertung von Arbeitsplat-
zen, Qualifikationen

und Lohnen zu diskutie-
ren. Lohne haben ein
Geschlecht.

Aus einem Offenen Brief
an die Manner, vor
dem Frauenstreik 1991

In den USA gab es bereits
in den 1940er-Jahren
eine Debatte dariiber, ob
nicht die unbezahlte
Arbeit Teil gesamtwirt-
schaftlicher Berech-
nungen sein sollte. In der
Schweiz stecken wir

mit solchen Fragen immer
noch am Anfang. In
Mosambik war es fiir
mich ebenfalls eine
Selbstverstandlichkeit,
uiber die informelle

und unbezahlte Arbeit der
Frauen nachzudenken,
denn fast 90 Prozent der
Leute dort hatten kei-
nen regularen Job und
lebten in allerhand
Verhaltnissen, nur nicht
in Lohnverhéltnissen.

Die meisten waren Klein-
bauern und -bauerinnen.

Mascha Madérin
im Saiten-Interview,
Marz 2017

Das ganze Gesprach:
saiten.ch/ich-den-
ke-gern-in-katego-
rien-von-umbruechen

GLASERNE
DECKEN,
KLEBRIGE
BODEN

Lohngleichheit jetzt? Schon wirs!
Noch immer hinken die Frauenlohne
jenen der Ménner hinterher —um

fast 20 Prozent. Ein Teil davon ist nicht
erkldarbar und darum diskriminierend,
der andere Teil ist zwar erklérbar,

aber deshalb nicht weniger diskrimi-
nierend.

Von Corinne Riedener

Im privaten Sektor betrdgt der Lohnunterschied laut der
Lohnstrukturerhebung (LSE) 2016 des Bundesamts fiir Sta-
tistik (BfS) durchschnittlich 19,6 Prozent bzw. 1532 Fran-
ken. Davon konnen 43 Prozent nicht durch sogenannt ob-
jektive Faktoren erklirt werden. Dies entspricht monatlich
657 Franken oder 8,1 Prozent. Im 6ffentlichen Sektor liegt
der Lohnunterschied bei durchschnittlich 16,7 Prozent
(1498 Franken). 35 Prozent davon kénnen nicht erklart wer-
den, was einer Lohneinbusse fiir die Frauen von monatlich
522 Franken oder 5,9 Prozent entspricht.

Der nicht erklirbare Lohnunterschied enthalte «eine
potentielle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts»,
schreibt das Eidgendssische Gelichstellungsbiiro (EBG). Der
erklirbare Lohnunterschied sei auf strukturelle Unterschiede
zwischen minnlichen und weiblichen Berufsbiografien zu-
riickzufiihren, sogenannte Ausstattungseffekte: Frauen erhal-
ten unter anderem weniger Lohn, weil sie in Kaderpositionen
schwiicher vertreten sind, weil sie im Durchschnitt iiber ein
tieferes Bildungsniveau verfligen und weil sie in den Tief-
lohnbranchen stérker vertreten sind als Ménner.

Erklirbar ja, aber deshalb nicht weniger diskriminierend!

Frauen und ihrer Arbeit werde oft weniger Wert zugemes-
sen als der Arbeit von Minnern, schreibt der Gewerk-
schaftsbund (SGB). Das zeigten unter anderem die markant
tieferen Lohne fiir die Betreuung von Kindern oder Pflege-
bediirftigen. Auch die Karrierechancen der Frauen seien
nach wie vor deutlich schlechter, unter anderem wegen der
Mutterschaft. Diese sei zudem immer noch zu oft ein Kiin-
digungsgrund und dréinge Frauen aus dem Erwerbsleben, in
schlechter bezahlte Jobs oder in die Teilzeitarbeit. Letzteres
gelte auch fiir all jene Frauen, die sich unbezahlt um er-
wachsene Angehorige kilmmern.

Zum Beispiel die Berufseinsteigerinnen: Laut BfS liegen
die Einstiegslohne in «ménnertypischen Berufen» rund 200
Franken pro Monat hoher als in «frauentypischen Berufen».
Damit nicht genug: Der unerklirte Lohnunterschied betrégt
«bei gleichen Voraussetzungen (Abschlussnote, Tatigkeits-
bereich, soziodemographische Faktoren etc.) bereits beim
Einstieg rund 7 Prozent oder 280 Franken pro Monat.»

Oder die Kaderfrauen: Je hoher die Position und die
Anforderungen, desto hoher der Lohn, aber desto niedriger
der Frauenanteil. Und umso grosser die Lohnunterschiede
zwischen den Geschlechtern. Verantwortlich dafiir sind ei-
nerseits die bestens bekannten gldsernen Decken, aber auch
das Phanomen der klebrigen Bdden, «wonach Frauen nach
dem Einstieg ins Berufsleben lingere Wartezeiten auf Be-
forderungen und Lohnerhdhungen in Kauf nehmen miissen
und erst spiter in den Genuss von Weiterbildungsangeboten
kommen, die Aussicht auf beruflichen Aufstieg und Lohn-
erhéhung er6ffnen».

Oder der Tieflohnsektor: «Bedeutend mehr Frauen
als Minner miissen mit einem tiefen Lohn auskommeny,
heisst es im neusten Gleichstellungsbericht des BfS. Drei-
mal mehr Frauen als Ménner hatten 2016 einen monatlichen
Nettolohn von 4000 Franken oder weniger zur Verfiigung.
Im Gegensatz dazu erhielten doppelt so viele Ménner wie
Frauen einen Nettolohn von iiber 8000 Franken.

Care-Arbeit: Frauen leisten den Lowinnenanteil

Nicht zu vergessen die Miitter: Verheiratete Frauen erhalten
laut BfS im Schnitt 24 Prozent weniger Lohn als verheirate-
te Ménner. Oft seien sie nach der Geburt eines Kindes nicht
mehr oder nur in einem reduzierten Pensum erwerbstitig.
Verschiedene Studien hitten gezeigt, dass Frauen Lohnein-
bussen erleiden, sobald sie Mutter werden. Man spricht in
diesem Zusammenhang vom «Miittermalus». Demgegen-
iiber steht der «Viterbonusy, denn die Vaterschaft fiihrt fiir
die meisten Viter zu einem Lohnanstieg.

Und dann ist da noch die ganze unbezahlte Care-Ar-
beit, wovon die Frauen den Lowinnenanteil leisten. Laut
BfS wenden sie durchschnittlich rund 28 Stunden pro Woche
fiir Haus- und Familienarbeit auf, das ehrenamtliche Enga-
gement in Vereinen und anderen Institutionen noch nicht
mitgezihlt. 2016 wurden total 7,9 Milliarden bezahlte Ar-
beitsstunden geleistet, auf der anderen Seite stehen 9,2 Mil-
liarden unbezahlte Arbeitsstunden. Etwa zwei Drittel davon
werden von Frauen geleistet.

Doch zuriick zur bezahlten Arbeit. Letztes Jahr haben
die eidgendssischen Rite nach langem Ringen einer Revi-
sion des Gleichstellungsgesetzes zugestimmt. Diese besagt,
dass grossere Unternehmen ab 100 Angestellten neu dazu
verpflichtet sind, alle vier Jahre eine wissenschaftliche Ana-
lyse durchzufiihren, um zu priifen, ob die Lohngleichheit
eingehalten wird. Die Idee: Wenn sie Lohnungleichheiten
zwischen den Geschlechtern feststellen, werden die Unter-
nehmen diese von sich aus beseitigen. Das Problem: Sank-
tionen sind keine vorgesehen.

Diese Revision mag als kleiner Schritt in die richtige
Richtung gedacht sein, wird aber im Kampf gegen die
Lohndiskriminierung kaum etwas niitzen, wenn sie derart
unverbindlich bleibt. Dabei gibe es ein viel besseres Mittel
gegen die Lohndiskriminierung: Lohntransparenz.

Corinne Riedener, 1984, ist Saitenredaktorin

Quellen:

Lohnstrukturerhebung LSE 2016, Bundesamt fiir Statistik BFS
Schweizerische Arbeitskrafteerhebung (SAKE) 2018, BFS

Bericht Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevolkerung 2019, BFS

Saiten 06/2019

30

Frauenstreik



	Gläserne Decken, klebrige Böden

